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Betreffend Hundehaltegesetz wurde vor Jahren bereits mal telefonisch seitens der Gemeinde
der Hinweis beim Land OÖ eingebracht, dass es sinnvoll wäre, dass die Polizei Zugriff auf das
Hunderegister erhält. Die Info, die ich damals bekam lautete, dass das gesetzlich geregelt werden
muss, da dafür eine neue Schnittstelle zwischen Bund und Land eingezogen werden muss.
Wenn am Wochenende ein entlaufener Hund gefunden wird würde es eine Erleichterung für die
Polizei sein, wenn man den Hund anhand der Hundemarke zuordnen könnte (ich hatte
diesbezüglich Rücksprache mit einem Postenkommandanten). Es ist nicht immer einfach einen
Hund wo hinzubringen, um den Chip auszulesen.  
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